
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2010/4/15 2009/06/0267
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.2010

file:///


Index

L37156 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Steiermark

L82000 Bauordnung

L82006 Bauordnung Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauG Stmk 1995 §26 Abs1 Z1;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Der Nachbar eines Bauvorhabens hat keinen im baubehördlichen Bewilligungsverfahren geltend zu machenden

Anspruch darauf, dass sich durch dieses Vorhaben die Verkehrsverhältnisse auf ö<entlichen Verkehrs=ächen und die

daraus resultierende Lärm- und Geruchsbelästigung nicht verschlechtern, er muss vielmehr hinnehmen, dass ein

Bauwerk auf der ö<entlichen Verkehrs=äche einen entsprechenden Verkehr auslöst (siehe dazu beispielsweise die in

Hauer/Trippl, Steiermärkisches Baurecht, 4. Au=age, in E 168 bis 170 zu § 26 Stmk BauG 1995 wiedergegebene hg.

Judikatur). Es kommt daher nur auf die Immissionen an, die vom Bauplatz ausgehen.Der Nachbar eines Bauvorhabens

hat keinen im baubehördlichen Bewilligungsverfahren geltend zu machenden Anspruch darauf, dass sich durch dieses

Vorhaben die Verkehrsverhältnisse auf ö<entlichen Verkehrs=ächen und die daraus resultierende Lärm- und

Geruchsbelästigung nicht verschlechtern, er muss vielmehr hinnehmen, dass ein Bauwerk auf der ö<entlichen

Verkehrs=äche einen entsprechenden Verkehr auslöst (siehe dazu beispielsweise die in Hauer/Trippl, Steiermärkisches

Baurecht, 4. Au=age, in E 168 bis 170 zu Paragraph 26, Stmk BauG 1995 wiedergegebene hg. Judikatur). Es kommt

daher nur auf die Immissionen an, die vom Bauplatz ausgehen.
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